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Änderungen 2023 

Gesundheit und Ernährung 

 

Zusatzbeitrag der Krankenkasse steigt 

Der Zusatzbeitrag, den die gesetzlichen Krankenkassen zusätzlich zum 

allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent erheben, kann zum Jahres-

wechsel erhöht werden. In diesem Fall haben gesetzlich Versicherte ein 

Sonderkündigungsrecht bis zum Ende des Monats, in dem der neue Zu-

satzbeitrag gilt. Erhöht eine Kasse den Zusatzbeitrag zum 1. Januar, kön-

nen Versicherte bis Ende Januar kündigen und eine neue Kasse wählen. 

Die Kündigung und die Wechselmodalitäten werden dabei von der neu 

gewählten Krankenkasse übernommen. Mit der Anmeldung bei einer neu-

en Krankenkasse ist man dort aber noch nicht direkt Mitglied. Es gilt eine 

Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende. Bis zum endgültigen 

Wechsel muss auch der erhöhte Beitrag gezahlt werden. Wichtig: Bei der 

Erhöhung des Zusatzbeitrages gilt bis Mitte 2023 eine Ausnahmeregelung, 

um die Krankenkassen finanziell zu entlasten. Gesetzliche Krankenkassen 

müssen ihre Mitglieder nicht mehr schriftlich, wie sonst, per Brief über die 

Beitragserhöhung informieren. Es reicht aus, wenn die Information z.B. auf 

der Internetseite der Krankenkasse oder in der Mitgliederzeitschrift erfolgt. 

Gesetzlich Versicherte sollten dort daher gut verfolgen, ob die eigene 

Krankenkasse ihren Zusatzbeitrag erhöht. Alle Zusatzbeiträge kann man 

zudem auf der Internetseite des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Kran-

kenkassen vergleichen: https://www.gkv-

spitzenverband.de/service/krankenkassenliste/krankenkassen.jsp. Möchte 

man in eine andere Kasse wechseln, sollte man sich aber nicht nur an den 

Kosten orientieren, sondern auch die Unterschiede in den Zusatzleistun-

gen vergleichen. 

 

Neue Beitragsbemessungsgrenze für 2023 

Die neuen Rechengrößen in der gesetzlichen Krankenversicherung für 

2023 sind wie jedes Jahr an die Einkommensentwicklung angepasst. Die 

Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 

steigt von 58.050 Euro/Jahr auf nun 59.850 Euro im Jahr (monatlich 

4.987,50 Euro). Bis zur Beitragsbemessungsgrenze ist das Einkommen 

von Beschäftigten beitragspflichtig, alles darüber ist beitragsfrei. Auch die 

Versicherungspflichtgrenze, d.h. die Grenze, bis zu der Beschäftigte ge-

setzlich versichert sein müssen, steigt 2023 an. Lag sie 2022 bei 64.350 

Euro im Jahr, liegt sie künftig bei jährlich 66.600 Euro (monatlich 5.550 
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Euro). Wer über diesen Betrag hinaus verdient, kann sich privat kranken-

versichern lassen. 

 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur noch elektronisch 

Ab 2023 hat die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf dem gelben Papier 

bei Krankschreibungen ausgedient. Arbeitgeber müssen ab dem 1. Januar 

2023 bei den Krankenkassen die Daten über die Arbeitsunfähigkeit von 

Mitarbeiter:innen abrufen. Arbeitnehmer:innen müssen von da an auch 

keine AU-Bescheinigung mehr vorlegen. Sie müssen aber weiterhin ihrem 

Arbeitgeber unverzüglich die Arbeitsunfähigkeit melden. Arztpraxen über-

mitteln die Krankschreibung für die Krankenkasse direkt und digital an die 

Krankenkassen. Erkrankte erhalten aber weiterhin die Papierausfertigung 

für die Versicherten für ihre Unterlagen. Auch Krankenhäuser nehmen an 

diesem Verfahren teil. Nicht beteiligt sind derzeit Ärzt:innen im Ausland 

sowie Reha-Einrichtungen, Physio- und Psychotherapeut:innen. Die elekt-

ronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gilt zudem nicht für Privatversi-

cherte.Aus Sicht der Verbraucherzentrale NRW erleichtert die elektroni-

sche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die Abläufe für Versicherte: „Be-

troffene müssen die Krankmeldung nun weder an die Krankenkasse noch 

ihren Arbeitgeber versenden. Zudem entfällt das Risiko, durch eine verspä-

tete Meldung kein Krankengeld zu erhalten.“ 

 

Neue Funktionen in der elektronischen Patientenakte 

Bereits seit dem 1. Januar 2021 stellen Krankenkassen Versicherten auf 

Anforderung eine elektronische Patientenakte zur Verfügung. Die ePA ist 

die persönliche Gesundheitsakte von gesetzlich versicherten Personen, in 

die sie sowohl eigene medizinische Unterlagen, die sie bereits zuhause 

abgelegt haben, einspeichern sowie ärztliche Behandlungsunterlagen 

durch behandelnde Ärzt:innen hochladen lassen können. Seit 2022 kön-

nen Patient:innen einzelne Dokumente ausschließlich bestimmten 

Ärzt:innen zuweisen, Vertreter:innen bestimmen, die die Akte für sie ver-

walten, die elektronische Patientenakte beim Krankenkassenwechsel mit-

nehmen oder digital auf Impfpass, Zahnbonusheft, Mutterpass oder Kin-

deruntersuchungsheft zugreifen. Zum Jahreswechsel kommen nun noch 

weitere Funktionen hinzu. Mit der persönlichen ePA können Patient:innen 

dann zum Beispiel Krankenhaus-Entlassungsbriefe, elektronische Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigungen, Pflegeüberleitungsbögen oder Laborwerte 

verwalten. Daten aus sogenannten Apps auf Rezept können nun auch in 

der ePA gespeichert werden. Zudem dürfen dann auch Daten pseudony-

misiert für Forschungszwecke freigegeben werden. Beschlossen wurde 

auch, dass eine sogenannte Opt-Out-Lösung für die elektronische Patien-

tenakte geprüft werden soll. Damit könnte die ePA für alle Versicherten 

zukünftig automatisch eingerichtet werden. Wer das nicht möchte, müsste 

dann aktiv widersprechen. 
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Als Ehepaar füreinander in Gesundheitsfragen entscheiden 

Ab dem 1. Januar 2023 können Ehepartner für einen gesetzlich festgeleg-

ten Zeitraum von sechs Monaten füreinander in Gesundheitsfragen ent-

scheiden, wenn einer seine eigenen Angelegenheiten aus gesundheitli-

chen Gründen nicht mehr selber regeln kann. Der Beginn dieses Zeitraums 

muss vom behandelnden Arzt bestätigt werden. Für diese Zeit ist auch der 

Arzt von der Schweigepflicht entbunden. Es gibt Ausnahmen, zum Bei-

spiel, wenn die Ehegatten getrennt leben, dann können sie dieses Vertre-

tungsrecht nicht in Anspruch nehmen. Grundsätzlich bleibt es aber dabei: 

Bei volljährigen Menschen können andere nur entscheiden, wenn sie dazu 

bevollmächtigt sind oder Betreuer:innen sind. Die Regelung bietet nach 

Ansicht der Verbraucherzentrale NRW einen Vorteil für Ehepaare, die noch 

keine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung erstellt haben. „W ir ra-

ten aber dazu, weiterhin Vorsorgeverfügungen wie die Vorsorgevollmacht 

einzurichten.“ 

 

Tierhaltungskennzeichnung für Schweinefleisch 

Im Sommer 2023 soll das neue Tierhaltungskennzeichnungsgesetz in Kraft 

treten. Damit soll zunächst für frisches, unverarbeitetes Schweinefleisch 

aus deutscher Herstellung ersichtlich sein, wie die Tiere gehalten wurden. 

Importierte Produkte fallen also nicht darunter. Es gibt fünf Haltungskate-

gorien: Stall, Stall + Platz, Frischluftstall, Auslauf/Freiland und Bio. Später 

soll die Kennzeichnungspflicht für Geflügel und Rindfleisch folgen, ebenso 

eine Erweiterung auf in der Gastronomie verwendetes Fleisch sowie ver-

arbeitete Produkte. „Viel Aufwand, wenig Nutzen“, findet die Verbraucher-

zentrale NRW. „Da zunächst nur unverarbeitetes Fleisch im Handel ge-

kennzeichnet wird, bleiben Außer-Haus-Verpflegung und Fleisch- und 

Wurstwaren außen vor – und damit der deutlich größere Teil des deut-

schen Schweinefleischabsatzes. Vor allem wird die Tiergesundheit von der 

Aufzucht bis zur Schlachtung nicht berücksichtigt. Auch die Kontrollen sind 

unzureichend, denn es soll weder Eingangskontrollen noch regelmäßige, 

mindestens jährliche Überprüfungen der Tierhaltungsbetriebe geben. 

Stattdessen wird die Kontrolle auf die amtliche Überwachung durch die 

Bundesländer delegiert – die ohnehin überlastet ist.“ 

 

Beratungsangebote: 
 

 Die Verbraucherzentrale NRW bietet in mehr als 20 Beratungsstellen 

eine Pflegerechtsberatung und eine Rechtsberatung im Gesundheits-

wesen an. 

 Die Rechtsberatung im Gesundheitswesen hilft z.B. bei Konflikten mit 

Ärzt:innen oder mit Krankenkassen. 

www.verbraucherzentrale.nrw/node/1446  

 Die Pflegerechtsberatung bietet individuelle rechtliche Hilfe und außer-
gerichtliche Rechtsvertretung bei Konflikten mit Pflegediensten, Hei-

https://www.verbraucherzentrale.nrw/gesundheit-pflege/rechtsberatung-im-gesundheitswesen-1446
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men oder der Pflegekasse: www.verbraucherzentrale.nrw/node/1454  
 

 Fragen rund um Nahrungsmittel und Ernährung beantwortet die Ver-

braucherzentrale NRW hier:  

www.verbraucherzentrale.nrw/kontakt-nrw 

Für Rückfragen:  

Pressestelle der Verbraucherzentrale NRW 

Tel. (0211) 38 09-101 

presse@verbraucherzentrale.nrw  

https://www.verbraucherzentrale.nrw/gesundheit-pflege/pflegerechtsberatung-1454
https://www.verbraucherzentrale.nrw/kontakt-nrw

